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 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

124/2020 

zuständiger FB Zentrale Dienste und Finanzen 

Aktenzeichen  

Datum 26.10.2020 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 10.11.2020 beschließend 

 
 

Amtseinführung und Vereidigung des hauptamtlichen Bürgermeisters 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Auswirkung s. Sachverhalt 
 

Beschlussvorschlag: 

Sachdarstellung u. Begründung s. nachfolgende Ausführungen 
 
 
 
 
 
Sichtvermerke: 
 

gez. Kordsmeyer gez.  gez. Streit 
Verfasser/in Fachbereichsleitung Bürgermeister 
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Sachdarstellung, Begründung: 

Bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 ist Herr Stefan Streit in das Amt des hauptamtlichen Bür-
germeisters der Stadt Tecklenburg für die Amtszeit ab dem 01.11.2020 (bis zum Jahr 2025) ge-
wählt worden. 
 
Nach § 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) wird der Bürgermeister vom ehrenamtlichen 
Stellvertreter oder vom Altersvorsitzenden vereidigt und in sein Amt eingeführt. 
 
Da die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters erst unter dem nachfolgenden 
Punkt ansteht, wird die Vereidigung und Einführung durch den Altersvorsitzenden Ratsherrn Diet-
bert Lipka vorgenommen. 
 
Gem. § 46 des Landesbeamtengesetzes (LBG) lautet der Diensteid:  
 
„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Ver-
fassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerech-
tigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe“. 
 
Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 
 
Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines 
Eides ab, so kann sie oder er an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder eine 
andere Beteuerungsformel sprechen.  
 
Zur Vereidigung werden alle Anwesenden gebeten, sich von ihren Plätzen zu erheben. 
 
 
 
 


